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Anlage 4 zur BV-StRQ/016/22 

Gebührenkalkulation Straßenreinigung 2022/2023/2024 

1. Kostenrechnung 

Grundlage für die Gebührenkalkulation bildeten die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018, 

2019 und 2020 sowie der Deckungsausgleich dieser Jahre. 

In der Ist-Kostenrechnung werden die tatsächlich angefallenen Kosten des Kalenderjahres 

erfasst. Mit Hilfe des Betriebsabrechnungsbogens (BAB) wurden die Kosten den 

Hauptkostenstellen zugeordnet. Kosten, die auf mehrere Kostenstellen entfallen, wurden über 

Umlageschlüssel verteilt (z.B. Kehrmaschine, Verwaltung). 

Für die Gebührenkalkulation bildete die Kostenstelle 5451.10 Straßenreinigung Klasse 1-4 die 

Grundlage. Die Kosten des Winterdienstes (Kostenstelle 5451.13) gehen zu Lasten des 

allgemeinen Haushaltes. 

2. Kostenermittlung und Kostendeckung 

Gemäß § 5 Abs. 2b KAG LSA kann die Kostenermittlung für einen Kalkulationszeitraum 

erfolgen, der drei Jahre nicht übersteigen soll. Weichen am Ende eines Kalkulationszeitraumes 

die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so sind diese im nächsten 

Kalkulationszeitraum auszugleichen. 

 

Bei der Bemessung der gebührenfähigen Kosten ist ein der Allgemeinheit zuzurechnender 

Anteil von 10 % von den Gesamtkosten abzuziehen. Der anzuwendende Kostendeckungsgrad 

beträgt 90 %. Dieser Kostenanteil ist auf die Reinigungsklassen 1 bis 4 umzulegen. 

Die Erlöse entsprechen den tatsächlichen Einnahmen für die Straßenreinigung. 

Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen werden zum Ausgleich in die 

Gebührenkalkulation eingestellt. Dies führt im Falle der Kostenüberdeckung zu einer 

Absenkung und im Falle der Unterdeckung zu einer Anhebung der Gebührensatzobergrenze. 
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3. Gebührenkalkulation 

 

Die durchschnittlichen gebührenfähigen Gesamtkosten der Jahre 2018, 2019 und 2020 

betragen 243.981,67 €. Die durchschnittliche Kostenunterdeckung der drei Jahre beträgt 

1.218,49 €. Somit wird die Kostenunterdeckung auf den neuen Kalkulationszeitraum 2022, 

2023 und 2024 gleichmäßig verteilt und wird auf die durchschnittlichen Gesamtkosten 

summiert. Es ergeben sich umlagefähige Gesamtkosten i. H. v. 245.200,17 €. 

Da sich die Frontmeter in den Reinigungsklassen in den Jahren geringfügig änderten, wurde 

für die Berechnung der Jahresgebühr der Durchschnitt aus den drei Jahren gebildet. 

 

Umlagefähige Gesamtkosten / Gewichtete Frontmeter = kostendeckende Gebühr 

245.200,17 €           / 110.954,72 m                        = 2,21 €/m/Jahr 

Die kostendeckende Gebühr für die Straßenreinigung beträgt 2,21 € je Frontmeter und Jahr. 

 

Die Straßenreinigungsgebühr beträgt je Meter Straßenfront in 

Reinigungsklasse | 4,64 € 

Reinigungsklasse || 3,54 € 

Reinigungsklasse ||| 1,97 € 

Reinigungsklasse |V 0,96 €. 
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